Einwendungen gegen die Bauschuttdeponie Lohmannsheide (52.05-LOH-Z-158) in folgenden Punkten:

· Die Verkehrsprognose geht von unrealistischen 123 LKW/Tag aus und rechnet nur mit 88 LKW/Tag.

· Der Untergrund ist statisch völlig ungeeignet für eine weitere Auflast.

· Die Art der Abfälle auf der vorhandenen Deponie ist großteils unklar.

· Es werden von DAH1 Abfallschlüssel beantragt, die für eine DK I Deponie nicht zulässig sind.

· Dem Artenschutz und Naturschutz wird nicht ausreichend Rechnung getragen.

Sämtliche anderen Einwendungen gegen das Projekt wird zum Teil dieser Einwendung
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Eingang bei Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 52, Cecilienallee 2, 40474 Düsseldorf innerhalb der Einwendungsfrist 26.10.2020 bis einschließlich 28.12.2020 notwendig.

